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BEILAGEN
Diese Ausgabe enthält eine Beilage 
der Firma EWE TEL GmbH, Oldenburg.

Wir bitten um freundliche Beachtung.

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

So langsam bekommen wir Corona in den Griff: Die 

Impfungen kommen gut voran. Zwar steigt zum Zeit-

punkt dieses Editorials im Juli die Inzidenz gerade 

wieder leicht an, Urlaubsrückkehrer:innen werden in 

und nach den Sommerferien sicher noch mehr dazu 

beitragen. Dennoch kein Grund zur Panik und auch 

kein Grund für einen neuen Lockdown.

Aufgrund des Impffortschritts ist die Belegung der 

Krankenhäuser und der Intensivstationen im absolut 

grünen Bereich. Insofern läuft zwischen Bund und 

Ländern die Diskussion, diese beiden Kennzahlen 

mit in die Bewertung der Corona-Maßnahmen ein-

zubeziehen und die Inzidenz als alleinigen Maßstab 

abzulösen. Dies wird vielleicht beim Vorliegen dieses 

Heftes schon geschehen sein. Im September wird 

dann auch noch eine Impfkampagne mit mobilen 

Impfteams starten, um die Menschen zu erreichen, 

die bisher noch nicht geimpft sind.

So sollen vor allem Schulunterricht und Aktivitä-

ten für Kinder nicht wieder eingeschränkt werden 

– auch hier finden nach wie vor kaum schwere Fälle 

statt. Hoffen wir das Beste!

Sicherlich nicht das Beste für die Kommunen sind 

die Ergebnisse der Haushaltsklausur des Landes. 

Eigentlich bräuchten die Städte, Gemeinden und 

Landkreise weitere Unterstützungen wegen ihrer 

großen Steuerausfälle in der Pandemie. Stattdessen 

kürzt die Landesregierung schrittweise eine Summe 

von 142 Millionen Euro pro Jahr aus der kommuna-

len Finanzausstattung. Uns in pandemischen Zeiten 

noch Geld wegzunehmen, das uns nach alten Ver-

einbarungen zusteht, um damit andere Wohltaten 

zu finanzieren, ist schon heftig. Wir werden sehen, 

an welchen Stellen die Kommunen nun stattdessen 

kürzen müssen.

Dennoch hoffe ich, dass Sie einen schönen und 

erholsamen Urlaub hatten und viel Energie für die 

Zeit der jetzt anstehenden Kommunalwahl tanken 

konnten.



DNG 4/2021 2

STÄDTE UND GEMEINDEN STELLEN SICH VOR

GEMEINDE JORK

Bücherei in Jork FO
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Die Einheitsgemeinde Jork mit den sieben Ortsteilen Borstel, Estebrügge, Hove, 
Jork, Königreich, Ladekop und Moorende liegt im westlichen Teil des Landkreises 

Stade zwischen den Hansestädten Stade, Buxtehude und Hamburg. Auf 
62 Quadratkilometern leben hier 12 200 Menschen.

Wenn man den Namen Jork hört, denkt man spon-

tan an die Obst- und Kulturlandschaft im Zentrum 

des Altes Landes sowie an Äpfel und Kirschen, Obst-

plantagen, Hofläden und Fachwerkhäuser. Eine 

gut ausgebaute Infrastruktur mit einer Vielzahl von 

Angeboten bietet einen hohen Wohn- und Freizeit-

wert und macht die Gemeinde Jork für Bewohner:in-

nen und Tourist:innen gleichermaßen lebens- und 

erlebenswert. Wir sind stolz auf unseren „Obstgar-

ten” vor den Toren Hamburgs sowie die Kulturland-

schaft mit ihren Deichen und den langgestreckten 

Marschhufendörfern. In der Jorker Entwicklungs-

planung nimmt daher ein Projekt einen besonderen 

Raum ein.

WIR SIND AUF DEM WEG…

... zum UNESCO-Welterbe. Gemeinsam mit der Samt-

gemeinde Lühe und dem regionalen ehrenamt-

lichen Welterbeverein läuft seit März 2021 unter dem 

Titel „Kulturlandschaft Hollerkolonie Altes Land“ die 

Bewerbung zur Welterbeanerkennung der UNESCO. 

In diesem Jahr wird das Land zwei niedersächsische 

Kandidaten für den nächsten Bewerbungsschritt zur 

Tentativliste des Bundes vorschlagen. Der Prozess 

wird vor Ort von einem beeindruckenden Konsens 

getragen: von den Räten der Samtgemeinde Lühe 

und der Gemeinde Jork, dem Landkreis Stade, dem 

Obstbau, dem Tourismus und den Akteuren unserer 

bürgerschaftlichen Initiative.

WARUM WELTERBEWÜRDIG?

Das Alte Land repräsentiert eine einzigartige im 

12. und 13. Jahrhundert durch niederländische Sied-

ler:innen angelegte lineare Kulturlandschaft, die 

uns auch heute noch prägt. Über 900 Jahre hat sich 

ein besonderer Kulturraum entwickelt mit der typi-

schen Streifenparzellierung und den wasserbaulichen 

Strukturen, hervorragenden Denkmälern, Altländer 

Haus- und Hofformen, Traditionen und 700-jähriger 

Entwicklung des Erwerbs-Obstbaus. Das Altes Land ist 

von vielen „Tochterlandschaften” holländischer Sied-

lungskultur in Europa die älteste und die am besten 

erhaltene Hollerkolonie. Das Bewerbungskonzept fußt 

auf 13 Traditionskernen, die exemplarisch für den uni-

versellen Wert im Sinne der UNESCO-Kriterien stehen.

DIE HOLLERWEG-APP

Anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres 

2018/2019 ist es der Gemeinde Jork in der interkom-

munalen Kooperation gelungen, Bundesmittel für ein 

Sharing Heritage-Projekt einzuwerben: Unter dem 

Motto „Den Anfang verstehen – das Erbe erleben“ 

wurde der Hollerweg entwickelt, der in mehreren Bau-

steinen erfahrbar macht, was uns vor Ort in Europa 

verbindet. Ein Bildungspaket für den Geografie-Unter-

richt in Schulen war ein Schwerpunkt, genauso aber 

auch die Entwicklung der Hollerweg-App, die in der 

Region mehrere Zeitfenster touristisch und kultur-

historisch erlebbar macht. Für den Welterbe-Prozess 

ist dieses Projekt ein Meilenstein, aus dem sich lang-

fristig eine überregionale Kulturroute entwickeln soll. 

Als weiteres Ergebnis aus dem Hollerweg steht für die 

Gemeinde Jork demnächst die Neugestaltung der 

wasserbaulichen Abteilung im Museum Altes Land 

an, für die bereits ZILE-Mittel eingeworben werden 

konnten.  ❚
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JULI-SITZUNG DES NSGB-PRÄSIDIUMS 
IN ISERNHAGEN

AUS DEM NSGB

Präsident Dr. Marco Trips

Das Präsidium fand zum 
ersten Mal seit langer Zeit als 
Präsenzveranstaltung statt

Am 8. Juli 2021 konnte Bürgermeister Arpad 
Bogya die Mitglieder des Präsidiums des 

Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes 
(NSGB) zu der ersten Präsenzsitzung seit langer 

Zeit in Isernhagen begrüßen. Unter der Leitung von 
Präsident Dr. Marco Trips hatte sich das Präsidium 
eine umfangreiche Tagesordnung vorgenommen.

In Richtung des Landes bekräftigten die Präsidi-

umsmitglieder die Forderung nach einer deutlichen 

Anhebung des jährlichen Krankenhausinvestitions-

programmes und einer Schaffung eines Sonder-

fonds in Höhe von einer Milliarde Euro.

Im Rahmen der Beratungen über den Stufenplan 

des Landes zur Einführung einer dritten Fachkraft in 

Kindertagesstätten wiesen die Mitglieder des Prä-

sidiums darauf hin, dass ein Rechtsanspruch dies-

bezüglich die Kommunen über die Grenzen hinaus 

belasten würde. Sie mahnten deshalb erneut eine 

generelle Verbesserung in der KiTa-Finanzierung 

und Personalgewinnung an.

Abgelehnt wurden Überlegungen aus der Mitte 

des Landtages, die geplanten Regelungen zum Nie-

dersächsischen Brandschutzgesetz ohne den verfas-

sungsrechtlich gebotenen Konnexitätsausgleich zu 

beschließen.

Weitere Beratungspunkte waren der von der 

Enquete kommission Ehrenamt des Niedersächsi-

schen Landtages in die Diskussion eingebrachte 

Vorschlag, Hybrid-Sitzungen im Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetz zu etablieren sowie 

die Erörterung des Für und Widers von Schulbau-

handreichungen.  ❚
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Von links: Dr. Frohmute Burgdorf, 
Torben Lilienthal, Christian 
Wächtler (MU), Maren Lücke 
(NSGB), Stefan Sievers (NBank)

Katharina Ebeling

HYBRID-SITZUNG DES ARBEITSKREISES 
SANIERUNGSSTÄDTE UND -GEMEINDEN

Nachdem die Sitzung aufgrund der COVID-19-Pandemie 

im Jahr 2020 leider nicht stattfinden konnte, hat am 16. Juni 

2021 erneut der Arbeitskreis Sanierungsstädte und -gemein-

den getagt. Der Arbeitskreis dient der Information und dem 

Austausch von allen Kommunen im Niedersächsischen 

Städte- und Gemeindebund (NSGB), die in die Städtebauför-

derprogramme aufgenommen sind und sich in diesem Format 

beteiligen wollen. Der Arbeitskreis besteht gemeinsam mit 

dem Niedersächsischen Städtetag. Über 180 Kommunen aus 

ganz Niedersachsen sind Mitglied. Der Arbeitskreis tagt einmal 

im Jahr unter Beteiligung des Niedersächsischen Ministeriums 

für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz sowie der NBank. 

So auch in diesem Jahr. Die Sitzung hat mit über 100 Teilneh-

mer:innen als Hybridsitzung stattgefunden.

Nachdem das Referat für Städtebauförderung des Minis-

teriums zu aktuellen Themen und Programmen der Städte-

bauförderung vorgetragen hat, die NBank auf Fragestellungen 

der Antragsstellung eingegangen ist und die Mitglieder des 

Arbeitskreises die Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen, wurde 

Katharina Ebeling, Bürgermeisterin der Gemeinde Südheide, 

einstimmig zur neuen Vorsitzenden des Arbeitskreises gewählt.

DIE NEUE VORSITZENDE 

STELLT SICH VOR

„Mein Name ist Katharina Ebeling und bin 

seit dem 24. Februar 2021 Bürgermeisterin 

der Gemeinde Südheide.

Von 2011 bis zur Wahl zur Bürgermeis-

terin war ich Leiterin des Fachbereiches 

Bauen, Planen und Entwicklung und habe 

diese Tätigkeit aufgrund der vielfältigsten 

Aufgabenstellungen und der so wunderbaren Gestaltungsmög-

lichkeiten mit Freude ausgeführt.

Bereits der Beginn meiner Zeit als Fachbereichsleiterin war 

vom Thema ,Sanierung und Städtebauförderung‘ geprägt, wurde 

doch am 9. Juni 2011 der damaligen Gemeinde Hermannsburg 

der erste Programmaufnahmebescheid für die Städtebau liche 

Erneuerungsmaßnahme ,Ortskern Hermannsburg‘ durch die 

damalige Niedersächsische Ministerin für Soziales, Frauen, Fami-

lie, Gesundheit und Integration, Aygül Özkan, überreicht.

Es war richtungsweisend und ein bedeutsamer Schritt für die 

Gemeinde Hermannsburg, sich mit der Städtebauförderung ver-

traut zu machen. Eine Entscheidung, die für die Kommune neue 

Möglichkeiten für die städtebauliche Entwicklung hat – auch 

nach Fusion mit der Gemeinde Unterlüß zur Gemeinde Südheide. 

Weitere Programmaufnahmen haben sich angeschlossen – auch 

in der interkommunalen Zusammenarbeit des Kulturraumes 

Oberes Oertzetal mit fünf Kommunen aus zwei Landkreisen 

konnte eine Programmaufnahme in ,Kleinere Städte und Gemein-

den‘ erzielt werden.

Rat und Verwaltung sind sehr überzeugt von diesem Förde-

rungsinstrument, da Bundes-, Landes- und Kommunalmittel 

nachweislich immer am Ort beziehungsweise in der Region ver-

bleiben, verschiedenste Handlungsfelder angesprochen werden 

und mehrere Zielgruppen davon partizipieren.

Im Rahmen der Erarbeitung einer neuen Städtebauförde-

rungsrichtlinie für Niedersachsen ist es mir wichtig, dass Ziele und 

die Fördervoraussetzungen gemäß den Bedürfnissen der Kommu-

nen sowie den Zielen von Bund und Land erfüllt werden. Zudem 

sind die Zukunftsthemen wie klimaschutzrechtliche Fragestellun-

gen, Veränderungen zu den Fragen der Mobilität und die Aspekte 

der ,PostCorona Stadt‘ zur Umsetzung innovativer Ideen und Kon-

zepte für die resiliente Stadtentwicklung zu berücksichtigen.

Durch meine sehr praktischen Erfahrungen an der themen-

orientierten Aufgabenerledigung der Städtebauförderung bringe 

ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten als neu gewählte 

Arbeitskreisvorsitzende der Städte und Gemeinden für die 

Belange der Kommunen gern ein.“

Aufgrund des Engagements von Katharina Ebeling wird 

der Vorsitz des gemeinsamen Arbeitskreises zur Freude der 

Geschäftsstelle erneut aus dem Mitgliederkreis des NSGB 

gestellt. Dies sendet ein starkes Signal für die Berücksichti-

gung der länd lichen Räume in der Städtebauförderung.  ❚

AUS DEM NSGB
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Leseproben und weitere Informationen: 
www.kohlhammer.de 

DEUTSCHER 
GEMEINDEVERLAG

Kohlhammer

Landesrecht Niedersachsen

4. Aufl age
Ca. 230 Seiten. Kart. 
Ca. € 10,–
ISBN 978-3-555-02216-1
Kommunale Schriften für Niedersachsen

Das Niedersächsische Kommunalverfassungs-
gesetz ist seit dem Erscheinen der Voraufl age 
elf Mal geändert worden. Aktuell berät der Nieder-
sächsische Landtag über eine weitere, umfang-
reiche Novelle, die mit dem Beginn der neuen 
Kommunalwahlperiode zum 1. November 2021 
in Kraft treten soll. Die geplanten Änderungen 
betreffen u.a. die Verkündung von Rechtsvor-
schriften, die Durchführung von Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden, die Sitzverteilung in den 
Ausschüssen sowie die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die kommunale Mandats-
tätigkeit. Die vierte Aufl age der Textausgabe wird 
alle diese Neuregelungen berücksichtigen und 
ist deshalb für die praktische Tätigkeit in den 
kommunalen Vertretungen und den niedersäch-
sischen Kommunalverwaltungen unverzichtbar. 

5., überarb. Aufl age
Ca. 304 Seiten. Kart.
Ca. € 52,–
ISBN 978-3-555-02200-0
Kommunale Schriften für Niedersachsen

Das niedersächsische Kommunalwahlrecht ist 
seit der letzten Aufl age des Kommentars mehr-
fach geändert worden. 
Die 5. Aufl age des nach wie vor einzigen 
Kommentars zum NKWG berücksichtigt insbe-
sondere auch die mit Gesetz vom Juni 2021 
erfolgten Gesetzesänderungen und bietet 
weiterhin zuverlässig Hilfestellung bei der 
Anwendung und Auslegung des niedersäch-
sischen Kommunalwahlrechts.

 Mengenpreise:
 ab  10  Ex. ca. € 9,–
 ab  20  Ex. ca. € 8,50
 ab  50  Ex. ca. € 8,–
 ab  100  Ex. ca. € 7,50

In 
Kürze!

Die Autoren:
Robert Thiele, Ministerialdirigent a.D., ehemals Kommunalabteilung des Niedersächsischen 
Innenministeriums, heute Berater bei den beiden niedersächsischen Gemeindeverbänden. 
Oliver Kamlage, Geschäftsführer des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds.

In 
Kürze!
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WIE GEHT ES WEITER MIT UNSEREN 
SCHULEN?
NSGB-Schul- und Kulturausschuss diskutiert über Schulbau 
und Digitalisierung

AUS DEM NSGB

Der Schul- und Kulturausschuss des Niedersäch-

sischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) ist 

am 15. Juni 2021 zu seiner ersten Sitzung des Jah-

res 2021 via Zoom zusammengekommen. Unter 

dem Vorsitz von Samtgemeindebürgermeister Dirk 

Eberle (Samtgemeinde Bothel) diskutierte der Aus-

schuss unter anderem über den zukünftigen Schul-

bau in Niedersachsen sowie die Herausforderungen 

der Digitalisierung.

Zum Thema „Zukunftsweisender Schulbau in 

Niedersachsen“ waren Vizepräsidentin Christiane 

Kraatz und Meike Alonso von der Architektenkam-

mer Niedersachsen zu Gast und stellten die Ergeb-

nisse einer externen Arbeitsgruppe für einen Weg 

zu einem modernen Schulbau in Niedersachsen vor. 

In diesem Zusammenhang wurden die drei wesent-

lichen Bausteine aus dem in der Arbeitsgruppe 

entwickelten Themen papier diskutiert: So bedürfe 

es zunächst einer Überarbeitung der Schulbauricht-

linie, um die bauaufsichtlichen Anforderungen auch 

mit Blick auf die Anforderungen moderner Schul-

bauten in Niedersachsen einheitlich festzulegen. 

Auch die Schulbauhandreichung müsse auf eine 

zunehmende Berücksichtigung flexibel nutzbarer 

Räume ausgerichtet werden. Zuletzt sei als dritter 

Punkt die Partizipation sicherzustellen, um bauliche 

und pädagogische Konzepte in Einklang zu bringen; 

hierbei könnte ein Leitfaden hilfreich sein.

Der Ausschuss beriet die Ausführungen im 

Anschluss und tauschte verschiedene Argumente 

für und gegen die vom niedersächsischen Kultusmi-

nister angefragte Neuaufnahme der Schulbauhand-

reichungen aus, ohne abschließend zu entscheiden. 

Am 8. Juli 2021 entschied das Präsidium des NSGB, 

aktuell keine Gespräche über die Wiedereinführung 

der Schulbauhandreichungen mit dem niedersäch-

sischen Kultusministerium aufnehmen zu wollen.

Aufgrund unterschiedlicher Anfragen und Rück-

meldungen von Kommunen zu den Angeboten der 

EWE TEL GmbH stellte zudem Andreas Temmen mit 

einer Präsentation die technisch unterschiedlichen 

Anschlussmöglichkeiten und Tarifstrukturen sowie 

die Serviceangebote der EWE TEL GmbH für Schu-

len vor. Des Weiteren informierte Temmen über die 

Erfahrungen der EWE TEL bezüglich der nötigen 

Bandbreiten an Schulen.

NSGB-Beigeordnete Dr. Alice Martens berichtete 

unter anderem über den aktuellen Sachstand der 

Förderrichtlinien zum „DigitalPakt Schule“ zu Leh-

rer-Endgeräten und den Administrationskosten. 

Der NSGB hatte hierzu in mehreren Rundschrei-

ben über die Förderrichtlinien informiert und auch 

über die Beschlusslage im Präsidium informiert. Die 

Ausstattung der Lehrkräfte sei Aufgabe des Diens-

therrn. Aufgrund der Sonder situation der Pandemie 

hatte sich letztlich auch der NSGB bereit erklärt, 

einer Beschaffung über die Schulträger zuzustim-

men, hierbei aber die Aufnahme von Gesprächen 

über eine Anpassung des Schulrechts mit Blick auf 

die Digitalisierung eingefordert. Diese Gespräche 
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„Das ist toll“, findet Leo. „Entscheidest du 
das denn alles alleine, wenn du da Chef bist?“
„Nein“, schmunzelt der Bürgermeister.  
„Die wichtigen Sachen entscheidet der Rat.“
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das denn alles alleine, wenn du da Chef bist?“
„Nein“, schmunzelt der Bürgermeister.  
„Die wichtigen Sachen entscheidet der Rat.“

„Das sind Leute, die wie ich auch gewählt werden 
und sich einmal im Monat treffen, um besonders 
wichtige Dinge zu beraten.“
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Was macht meine Gemeinde? – Das Kinderbüchlein

Erhältlich unter
www.nsgb.de

Was macht meine Gemeinde?

Ein Tag mit dem Bürgermeister
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Ein Tag mit der Bürgermeisterin
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Begleite die Mädchen 

und Jungen aus dem 

Kindergarten zusammen mit 

dem Bürgermeister oder der 

Bürgermeisterin auf dem Weg 

durch die Gemeinde. Es wird 

erklärt, was zu den Aufgaben 

einer Gemeinde gehört. Das ist 

ganz schön viel: Kindergärten, 

Schulen, Sportplätze, Feuerwehr 

und vieles mehr...

BESTELLEN UND IN KINDERGÄRTEN UND SCHULEN VERTEILEN:

sollen im Herbst beginnen. Des Weiteren sei eine 

Evaluation der Administrationskosten in den Jahren 

2022/2023 geplant.

NSGB-Beigeordneter Marco Mensen erläuterte 

dem Ausschuss die Rahmenbedingungen für den 

vorgesehenen Ausbau der Ganztagsbetreuung im 

Primärbereich. Das Bundeskabinett hat am 5. Mai 

2021 den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 

für Grundschulkinder mit dem Entwurf eines Mantel-

gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern 

im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – 

GaFöG) beschlossen. Dieser sieht unter anderem 

einen Rechtsanspruch in § 24 SGB VIII und eine 

Stufen regelung ab 2026 vor. Der Bundesrat hat Ende 

Juni hierzu den Vermittlungsausschuss angerufen. 

NSGB und Deutscher Städte- und Gemeindebund 

(DStGB) sehen die Finanzierung als unzureichend 

und den Anspruch als praktisch nicht umsetzbar an. 

Zudem handele es sich um einen Konnexitätsfall. Hier 

bleibt abzuwarten, welchen Kompromiss Bund und 

Länder gegebenenfalls erzielen können. Der NSGB 

wird sich auch hier weiterhin deutlich positionieren.

Abschließend stellte Dr. Alice Martens verschie-

dene aktuelle Themen im Schulbereich vor. Die Aus-

schussmitglieder wiesen mit Blick auf angekündigte 

Gespräche mit dem Niedersächsischen Kultusmi-

nisterium (MK) zur smarten Schulverwaltung auf 

veraltete Zeugnisprogramme und auf Probleme um 

das Digitale Klassenbuch hin, das kostenlos durch 

das Land zur Verfügung gestellt werden sollte. Nach 

Ansicht des Ausschusses ist hier das Land in der 

Pflicht, für einheitliche Standards zu sorgen. Dr. Mar-

tens informierte über die aktuelle Bundesförderung 

zum Neueinbau von raumlufttechnischen Anlagen, 

die einige Tage vor der Ausschuss sitzung bekannt 

wurde.  ❚

AUS DEM NSGB
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AUS DEM NSGB

DIGITALE SITZUNG DES BAU-, UMWELT- UND 
PLANUNGSAUSSCHUSSES IM NSGB
In ihrer Sitzung 01/2021 fanden sich die Mitglieder des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses am 9. Juni 2021 zum ersten 
Mal in der Geschichte des Ausschusses digital zusammen, um unter der Leitung des Vorsitzenden Helfried Goetz (Gemeinde 
Friedeburg) die traditionell reichlich gefüllte Tagesordnung zu beraten. Ursprünglich sollte die Sitzung auf Einladung des 
Vorsitzenden in der Gemeinde Friedeburg stattfinden. Pandemie-bedingt wurde aber, wie so häufig in der jetzigen Zeit, mit 
etwas Vorlauf umgeplant, so dass alle Teilnehmenden gute Teilnahmebedingungen für sich herstellen konnten.

Im Zentrum des ersten Teils der Sitzung stand ein 

aktueller Sachstandsbericht des Niedersächsischen 

Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klima-

schutz (MU) sowie des Landesamtes für Bergbau, 

Energie und Geologie (LBEG) zum Niedersächsi-

schen Wasserversorgungskonzept. 

Die Vertreterin des MU stellte den aktuellen Bear-

beitungs- und Sachstand sowie den weiteren Zeit-

plan dar. Aktuell befinde man sich in der zweiten 

Phase, in der mittel- und langfristige Perspektiven 

erarbeitet werden, die Veränderungen des Nut-

zungsdruckes des Grundwassers frühzeitig erkenn-

bar machen sollen. Demnächst beginne dann der 

dritte Schritt, in dem Maßnahmen entwickelt wer-

den. Der Zeitplan sieht eine Erarbeitung des Nie-

dersächsischen Wasserversorgungskonzeptes bis 

Ende Dezember 2021 vor. Ziel des Konzepts ist, eine 

nachhaltige Nutzung von Wasser in Niedersachsen 

als Grundlage der Daseinsvorsorge zu ermöglichen, 

da perspektivisch insgesamt mit einem erhöhten 

Nutzungsdruck zu rechnen ist. 

Im zweiten Teil des Vortrags stellte der Vertreter 

des LBEG den aktuellen Sachstand zu der Zusam-

menstellung der Prognosen für Wasserbedarf 

und -dargebot vor. Die Bewertung erfolgt anhand 

einer Einteilung der Fläche Niedersachsens in 

500 x 500 Meter-Rastern. Dies wurde anhand eines 

Schaubildes verdeutlicht. Insbesondere erfolgen 

die jeweiligen Bewertungen unter anderem anhand 

des jeweiligen Wasserstandes in Trockenmonaten 

und dem Grad der Versalzung des Bodens. Weitere 

Faktoren bei der Bewertung sind insbesondere die 

Nitratbelastung des Bodens und der Erhalt von Was-

serschutzgebieten, zum Beispiel in Mooren.

Hinsichtlich der Entwicklung des Grundwasser-

bedarfes wurde ausgeführt, dass derzeit davon aus-

gegangen wird, dass der Wasserbedarf in privaten 

Haushalten sich wenig verändern werde. Während 

dieser im ländlichen Raum eher zurückgehe, dürfte 

der Bedarf in urbanen Regionen steigen. Für die 

landwirtschaftliche Viehwirtschaft dürfte der Bedarf 

nach aktuellen Berechnungen steigen. Hinsichtlich 

des Grundwasserbedarfes der Landwirtschaft zur 

Feldberegnung wurde ein deutlicher Bedarfsanstieg 

skizziert. Der Bedarf der Industrie wird aktuell als fast 

gleichbleibend eingeschätzt, allerdings könne der 

Wasserbedarf bei der erhöhten Nutzung von Was-

serstoff als Energieträger noch nicht sicher beurteilt 

IMPRESSUM  „Die Niedersächsische Gemeinde“ erscheint sechs mal jährlich. Bezugspreis jährlich 36,- Euro, Einzelpreis 6,- Euro, jeweils zuzüglich 
Porto. In sämt lichen Verkaufs preisen sind sieben Prozent Mehrwertsteuer enthalten. Für Mitglieder des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebun-
des ist der Bezug der Zeitschrift im Mitgliedsbeitrag enthalten. Bestellungen an den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund, 30159 Hannover, 
Arnswaldtstraße 28. HERAUS GEBER: Niedersächsischer Städte- und Gemeinde bund. Präsident: Dr. Marco Trips. Chefredakteur: Thorsten Bullerdiek, 
30159 Hannover, Arnswaldtstraße 28, Tel. 0511 30285-0, Fax 0511 30285-30, nsgb@nsgb.de, www.nsgb.de. REDAKTION UND ANZEIGEN LEITUNG: 
Ute Staut meis ter, Tel. 0511 30285-15, Fax 0511 30285-815, E-Mail: stautmeister@nsgb.de. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher 
Genehmigung der Schriftleitung gestattet. Mit dem Namen des Verfassers veröffentlichte Aufsätze und Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 47, gültig ab 1.1.2021. 
GESAMTHERSTELLUNG: W&S Epic GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 35, 30938 Burgwedel, Tel. 05139 8999-0, Fax 05139 8999-50. Gedruckt auf 
chlorfrei gebleichtem Papier. Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir darauf, konsequent die männliche und weibliche Formulierung zu verwenden.
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werden. Eine abschließende Beurteilung 

liegt jedoch noch nicht vor. 

Im Anschluss an diesen informativen 

Vortragsteil ging es dann in die eigentliche 

Beratung der Tagesordnung, die zunächst 

mit einem Bericht der Geschäftsstelle zu 

aktuellen Themen wie Baulandmobili-

sierung, Förderung von Radverkehr und 

Mobilität oder Flächenverbrauch und 

Flächenversiegelung eröffnet wurde. Es 

folgten Beratungsgegenstände wie die 

Muster-Abwasser beseitigungssatzung 

und die spezielle Regelung zu Kleinklär-

anlagen, die nachträgliche Zustimmung 

zu den Stellungnahmen zur Änderung der 

Niedersächsischen Bauordnung oder zur Umset-

zung des Wohnraumschutzgesetzes. Darüber hinaus 

wurde intensiv über eine potenzielle Kooperation 

zwischen Land und Kommunen in Sachen Klima-

schutz diskutiert. Abschließend nahm der Bau-, 

Umwelt- und Planungsausschuss noch Stellung zur 

kurzfristig eingegangenen Wassergesetznovelle 

und gab bereits erste Anmerkungen, die in die spä-

tere Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 

Kommunalen Spitzenverbände eingeflossen sind.

Nach gut zweieinhalb Stunden wurde nach dem 

obligatorischen Screenshot-Gruppenfoto die Sit-

zung durch den Vorsitzenden Goetz beendet und 

zugleich die Einladung für die kommende Sitzung 

im November in der Gemeinde Friedeburg erneut 

ausgesprochen.  ❚

Ehrungen in der Stadt Herzberg

Von links: 
Herbert Hoeft, 
Herzbergs 
Bürgermeister 
Lutz Peters, 
Hans-Jürgen 
Gückel, 
Ratsvorsitzende 
Petra Litke und 
Karl Ziegenbein

ZUR PERSON

Folgende Ratsmitglie-

der der Stadt Herzberg 

wurden im Namen des 

Niedersächsischen 

Städte- und Gemeinde-

bundes von Bürgermeis-

ter Lutz Peters geehrt:

HERBERT HOEFT erhielt die 

Ehrennadel in Silber für 

mehr als 20 Jahre Tätig-

keit im Rat. HANS-JÜRGEN 

GÜCKEL wurde mit der 

Ehrennadel in Gold für 

mehr als 25-jährige Rats-

tätigkeit ausgezeichnet. 

KARL ZIEGENBEIN erhielt 

die Ehrenmedaille für 

sein 30-jähriges Engage-

ment im Rat.
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DER 
DIGITALISIERUNGS - 
EINTOPF...
Das Märchen von 
der Digitalisierung in 
Deutschland

THORSTEN BULLERDIEK 
ist Sprecher des Niedersäch-

sischen Gemeindebundes 
und als Beigeordneter unter 

anderem für die Themenbereiche 
Digitalisierung, Wirtschafts-

förderung, Gewerberecht und 
EU-Förderung zuständig. Er ist 

Autor zahlreicher Fachartikel 
und der ersten Fachbücher für 
Verwaltungen zur Einführung 
des Internet. „Verwaltung im 

Internet“, 1997 und 2002, Verlag 
C.H. Beck, München. Zudem 

hatte er eine Lehrtätigkeit an der 
Fachhochschule für Verwaltung 
und Rechtspflege. Er ist aktuell 

Mitglied im IT-Planungsrat, 
im Steuerungskreis Digitale 

Verwaltung Niedersachsen und 
Vizepräsident im Niedersäch-
sischen Rat der Europäischen 

Bewegung.

Ob die Zutaten 
wohl zusammen-

passen?

VON THORSTEN BULLERDIEK

Es begab sich zu einer Zeit, als die Welt über 

Deutschlands Digitalisierungsbemühungen immer 

lauter lachte, die Wirtschaft große Probleme für den 

Wirtschaftsstandort Deutschland aufkommen sah 

und die Bürger:innen mehr online erledigen wollten. 

Ab 2015 wurde immer wieder darüber nachgedacht, 

wie man mit einem Schlag alle Probleme lösen 

könnte. Jeder wollte und konnte mitreden. Wer mit 

Amazon, ebay und Google arbeitete, merkte, dass 

Digitalisierung funktionieren kann. Bestellt, bezahlt 

und geliefert. Retouren problemfrei. Der Kunde ist 

König.

DER KOCH, EIN REZEPT UND DAS 

WASCHBECKEN

Da wollten Bund und Länder nicht nachstehen. 

Es wurde gegrübelt und geplant. Dann kam die 

zündende Idee: Ein Eintopf sollte es werden. Ein 

Eintopf? „Ja, ein Eintopf kann äußerst lecker sein 

und wir lösen damit alles auf einmal“, erklärte der 

Bundes koch für Digitalisierung, auch „CIO“ genannt, 

seinen Hilfsköchen aus den Ländern. So dachte sich 

der Bundeskoch das Rezept für die Digitalisierung 

in Deutschland aus: ein Portal für alle, über das alle 

Verwaltungsleistungen digital abgewickelt wer-

den können. Einfach gedacht und schnell gemacht 

wurde das Rezept: das Onlinezugangsgesetz (OZG). 

Darin steht der Wunsch des Bundes, dass die Bür-

ger:innen 575 Verwaltungsleistungen ab dem 

1. Januar 2023 online erhalten sollen.

Mit etwas Geld überzeugte der Bundeskoch 

schnell die Länder und übertrug ihnen auch die 

besonders schwierige Umsetzung des OZG mit den 

Kommunen und den Bürger:innen. Alle dachten, 

dass die Zutaten, der Koch und vieles andere vom 

Gastgeber, dem Bund, finanziert werden müssen. 

Das versteht sich eigentlich von selbst. Denn die 

Gäste werden unleidlich, wenn sie zwar eingeladen 

werden, aber am Schluss doch bezahlen müssen. 

An dieser Stelle fiel ein Teil des Rezepts, der mit der 

Finanzierung, ins Waschbecken und war nur noch 

schwer lesbar. Der Bund interpretierte diesen Teil 

des kaum lesbaren Rezepts als Auftrag an die Län-

der, die Kommunen mit eigenem Geld zur Umset-

zung des OZG zu ertüchtigen. Die Länder wollten 

nichts auf dem Zettel erkennen. Auf jeden Fall kam 

kein Geld in den Kommunen an. Aber die Wünsche 

von Bund und Ländern.

„EGAL OB ES SCHMECKT, ALLES MUSS REIN“

„Auf jeden Fall muss alles in diesen Eintopf rein! Egal 

ob es schmeckt, unverdaulich oder abgelaufen ist. 

Wir haben so viel Mist hier in der Küche, viele ange-

fangene Päckchen, von denen keiner weiß, was drin 

ist. Unerledigte Projekte, Sachen die nicht funktio-

nieren, völlig veraltete Ideen, die keiner haben will. 

Der Kram muss jetzt verarbeitet werden“, sagte der 

Bundeskoch. Nun wurde vereint geschnibbelt und 

geschält, alles in den Topf getan und umgerührt. Oh 

je! Unterschiedliche Garzeiten hatte keiner bedacht, 

ebenso die Wünsche der Gäste und die Finanzierung 

sollte auch noch auf dem Rücken der Städte und 

ALLGEMEINE VERWALTUNG & EUROPA
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Gemeinden erfolgen. Dazu noch unklare Zeitpläne, 

viele unkoordinierte Arbeitsgruppen, viel Beschäfti-

gung für alle Verwaltungsebenen und unklare Ver-

antwortlichkeiten tun das übrige. Hmm, das brodelt 

seltsam...

DER MILLIARDENEINTOPF

Nachdem alles mehrere Jahre gekocht wurde, bat 

der Bundeskoch zur ersten Geschmacksprobe. 

Doch keiner wollte probieren. Nun waren schon 

einige Millionen im Eintopf versenkt und er wollte 

und wollte nicht schmecken und noch schlimmer: 

Selbst die Hilfsköche wollten nicht mehr probieren. 

„Och, wenn das keiner will, lassen wir uns doch vom 

Bundestag mal ein paar Milliarden geben, um neu 

zu kochen. Was viel kostet, schmeckt nachher auch 

besser“, sagte der Bundeskoch und seine Helfer:in-

nen aus den Ländern stimmten freudig zu. Gesagt, 

getan. Da gerade eine Pandemie schonungslos 

die Defizite der Digitalisierung aufzeigte, gab der 

Bundestag drei Milliarden Euro, mit denen Bund 

und Länder nun ihre Projekte neu kochen konnten. 

Dabei passten sie sorgsam auf, kein Geld in die Kom-

munen zu geben.

BESSER KOCHEN MIT MONOPOL?

„Nur wir können gut kochen“, waren sich der Bun-

deskoch und seine Helfer:innen aus den Ländern 

schnell einig. „Mehr Planwirtschaft wird uns helfen, 

zentrale Software zu basteln. Marktwirtschaftlich ist 

das nicht hinzubekommen. Zuviel Innovation und 

womöglich Konkurrenz. Das tut keinem Produkt gut. 

Das beste Beispiel ist das Heiraten in Deutschland. 

Es gibt nur ein Verfahren. Das gehört einer Firma, die 

gibt den Takt vor, legt die Preise fest (die die Kom-

munen bezahlen müssen) und alle bekommen das 

gleiche. „Wir nennen das „EfA“ (Einer für Alle) oder 

„AbE“ (Alle bezahlen Einen). „Das Monopol regelt 

alles und das Schöne dabei ist, dass am Ende die 

Kommunen bezahlen. Damit sind wir fein raus. Das 

wird unser Erfolgsmodell. Wir wecken die Erwartun-

gen, die die Städte und Gemeinden erfüllen und 

bezahlen dürfen. So lieben uns die Bürger:innen“, 

erklärte der Bundeskoch.

So rühren und kochen sie noch heute bei 

Bund und Ländern. Nur die Kommunen nicht – sie 

schauen noch immer, wie sie den Bürger:innen wirk-

liche Hilfe, wohlschmeckende Gerichte und guten 

Service zu erträglichen Preisen anbieten können. 

Aber das ist eine andere Geschichte…  ❚

www.ge-komm.de 
www.kommunale-straßen.de

WIR ERFASSEN KOMMUNALE STRASSEN
UND ENTWICKELN PASSGENAUE
ERHALTUNGSKONZEPTE
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...was viel 
kostet, 
schmeckt 
nachher auch 
besser.“
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NIEDERSACHSEN BEWEGEN EUROPA
Europäische Bewegung Niedersachsen startet neu

VON HARM ADAM

Mitte Mai 2021 hat sich die Europäische 

Bewegung Niedersachsen auf einer Sitzung 

im Niedersächsischen Landtag konstituiert. 

Bedingt durch die Corona-Pandemie war die 

Mitgliederversammlung mehrfach verscho-

ben worden, nachdem es im Herbst 2019 zu 

einer ersten Zusammenkunft gekommen war, 

in der ein Interims-Präsidium mit der Erarbei-

tung einer Satzung und Vorbereitung der Ver-

einsgründung beauftragt wurde. Bei diesem 

informellen Treffen hatten die Vertreter:innen 

aus den Landtagsfraktionen sowie von Par-

teien, Vereinen und Verbänden die Wiederbe-

lebung einer starken Europäische Bewegung 

in Niedersachsen einhellig begrüßt. Zuvor 

hatte ein 1978 gegründetes Netzwerk von 

Vereinen und Verbänden aus Politik, Wirt-

schaft und Zivilgesellschaft bestanden, das 

sich für die Förderung des europäischen Gedankens 

in Niedersachsen und die Verständigung zwischen 

den Bürgerinnen und Bürgern Europas in einer euro-

päischen Zivilgesellschaft einsetzt. Leider war das 

Netzwerk, der „Niedersächsische Rat der Europäi-

schen Bewegung“, über einige Jahre inaktiv.

PRÄSIDIUM GEWÄHLT

Zur neuen Präsidentin der rund 120 Mitglieder zählen-

den Europäischen Bewegung Niedersachsen wurde 

die Vizepräsidentin des Niedersächsischen Landta-

ges, Meta Janssen-Kucz (MdL), Borkum, 

gewählt. Agnieszka Krawczyk-Balon, 

Landes arbeitsgemeinschaft der Freien 

Wohlfahrtsverbände in Niedersach-

sen (Bockenem), und Thorsten Buller-

diek, Sprecher des Niedersächsischen 

Städte- und Gemeindebundes (Hanno-

ver), sowie der Landesvorsitzende der 

Europa-Union, Harm Adam (Boven-

den), stehen Janssen-Kucz als Vizeprä-

sidenten zur Seite. Weitere Präsidiums-

mitglieder sind Cindy-Patricia Heine, 

Vorsitzende des Landeselternrates 

(Göttingen), Tobias von Gostomski, 

Junge Europäische Föderalisten (Göt-

tingen), Gerhard Thiel, Europa-Union 

(Syke), und Uwe Grebe, Landesvor-

sitzender der Paneuropa-Union Nie-

dersachsen aus Hankensbüttel. Das Präsidium wird 

durch den Geschäftsführer Bernd Wolf aus Hannover, 

dies in Personal union mit der Geschäftsführung der 

Europa-Union, komplettiert.

EUROPAPOLITIK NIEDERSACHSENS AKTIV 

BEGLEITEN

Für eine öffentliche Präsenzveranstaltung im 

Herbst 2021 konnte seitens der neuen Präsidentin 

Janssen-Kucz bereits die Niedersächsische Europa-

ministerin Birgit Honé gewonnen werden. Auch 

diese, so Janssen-Kucz, habe ein Interesse an einer 

aktiven Europäischen Bewegung, die unabhängig 

von den Institutionen der Landesregierung operiere 

und die Europäische Integration in Niedersachsen 

sowie die grenzüberschreitende Kooperation der 

europäischen Zivilgesellschaft fördere. Daneben 

werde es das Ziel des Netzwerks der Europäischen 

Bewegung Niedersachsen sein, seine Mitglieds-

organisationen in europäischen Informations-, 

Kooperations- und Bildungsaktivitäten zu unterstüt-

zen. Auch sollen regelmäßig Forderungen an die 

Niedersächsische Europapolitik formuliert werden. 

Das Präsidium hat auch die am Europatag eröffnete 

Konferenz zur Zukunft Europas inhaltlich begleitet 

und Kontakt zu weiteren Institutionen aufgenom-

men, die an einer Mitarbeit interessiert sind.  ❚

HARM ADAM ist Vorsitzen-
der des der Europa-Union 

Deutschland – Landesverband 
Niedersachsen e.V. – und 

wurde zum Vizepräsidenten 
der Euro päischen Bewegung 

Niedersachsen gewählt

META JANSSEN-KUCZ

THORSTEN BULLERDIEK

Teilnehmer:innen der 
Sitzung der Europäischen 

Bewegung im Landtag
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NEUE PERSPEKTIVEN FÜR NIEDERSACHSENS 
INNENSTÄDTE UND ORTSKERNE
VON BIRGIT HONÉ

BIRGIT HONÉ ist Ministerin 
für Bundes- und Europa-
angelegenheiten und 
Regionale Entwicklung

WIRTSCHAFT & TOURISMUS

Marktplatz 
Lingen
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Es ist keine neue Erkenntnis, vielmehr zeichnet sich 

die Situation schon seit einigen Jahren ab. Doch 

mittlerweile wird es flächendeckend spürbar und zu 

einem der zentralen Themen in Niedersachsen und 

weit darüber hinaus: Der stationäre Einzelhandel 

allein wird nicht genügen, um unsere Innenstädte 

attraktiv und lebendig zu halten.

Bislang waren oftmals die Geschäfte des Ein-

zelhandels der Hauptgrund für einen Besuch des 

Stadtzentrums. Daher hat der zunehmende Trend 

zum Online-Handel enorme Auswirkungen auf das 

Leben in den Innenstädten: Die abnehmende Nach-

frage wirkt sich direkt auf den Einzelhandel aus. 

Das wiederum führt zu vermehrten Leerständen 

und so können Abwärtsdynamiken ganzer Straßen-

züge in Gang gesetzt werden. Die Effekte wirken 

sich auch auf andere Dienstleistungsbereiche aus. 

Gastronomie, Hotellerie, Kultur oder Tourismus 

leiden unter den abnehmenden Zahlen an Innen-

stadt-Besucher:innen. Der Wegfall von Arbeitsplät-

zen und die Abwertung von Wohn- und Gewerbe-

immobilien kann die Folge sein.

WELCHE AUSWIRKUNGEN HAT DIE CORONA-

PANDEMIE AUF DIE ORTSKERNE?

Diese Entwicklungen hat die Corona-Pandemie 

nochmals deutlich beschleunigt. Der digitale Han-

del hat ganze Zielgruppen, die zuvor noch sehr 

zurückhaltend online eingekauft haben, durch die 

notwendigen Kontaktbeschränkungen und Lock-

downs für sich erschließen können. Die Innenstädte 

lagen in den Hochzeiten der Pandemie lange brach. 

Wir bekamen eine Vorstellung davon, wie trist eine 

Fußgängerzone ohne Menschen wirken kann.

WIE STEHEN DIE CHANCEN FÜR DIE 

INNENSTÄDTE?

Dabei sollten die Innenstädte doch für uns alle da 

sein. Und zwar im Sinne der „Neuen Leipzig-Charta“: 

gerecht, grün, produktiv und digital – vielfältig, 

kreativ und solidarisch. Das bedeutet, dass die 

Innenstadt eben nicht nur ein Raum des Konsums 

ist, sondern auch ein Raum der Begegnung und 

des Austausches, ein Lebensraum. Die strikte Tren-

nung der verschiedenen Nutzungen, wie jahrelang 

in der Planung gehandhabt, ist heute nicht mehr 

zeitgemäß.

Es wird deutlich: Die Städte stehen vor diesen 

Transformationsprozessen. Nach der Pandemie 

werden die Innenstädte anders aussehen, und 

anders funktionieren. Ihre Struktur wird sich nach-

haltig ändern. Und genau darin liegt auch die große 

Chance. Für lebendige Innenstädte müssen wir 

digitale und stationäre Angebote miteinander ver-

knüpfen. Ein weiterer Schlüssel ist die Nutzungs-

mischung: Wenn ich in der Innenstadt einkaufen 

kann, warum dann nicht auch arbeiten, produzie-

ren, wohnen oder studieren? Letztlich wollen wir 

uns wohlfühlen, und dafür braucht es ein attraktives 

Umfeld.

Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen 

spielt natürlich auch weiterhin die Erreichbarkeit 

eine zentrale Rolle – aber bitte nicht zu Lasten der 

Aufenthaltsqualität! Das bedeutet im Idealfall also, 

dass der Verkehr städtebaulich integriert, klima-

freundlich und lärmreduziert funktioniert. Fuß- 

und Radwege und die Angebote des Öffent lichen 

Personennahverkehrs bieten dafür, in einem 
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SOFORTPROGRAMM „PERSPEKTIVE INNENSTADT!“

Im Dezember hat die EU das Wiederaufbauinstrument „Next 

Generation EU“ beschlossen. Ein Baustein ist dabei REACT 

EU („Recovery Assistance for Cohesion and the Territories 

of Europe“) als Maßnahme zur Krisenbewältigung und Bei-

trag zu einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der 

Wirtschaft. In Niedersachsen hat das Regionalministerium 

das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ mit einem 

Umfang von 117 Millionen Euro federführend mit Umwelt- 

und Wirtschaftsministerium entwickelt.

In einem Antragsverfahren von Juni bis Juli konnten 

sich Kommunen auf ein reserviertes Budget bewerben. 

Antragsberechtigt sind alle Städte, Einheits- und Samtge-

meinden ab 10 000 Einwohner:innen; Verbünde von Kom-

munen mit insgesamt über 10 000 Einwohner:innen sind 

auch zulässig. Projekte dürfen ausschließlich in der Innen-

stadt oder im Ortskern eines Grund-, Mittel- oder Oberzen-

trums umgesetzt werden. Die Budgets reichen von 320 000 

Euro für Kommunen oder Kommunalverbünde bis 25 000 

Einwohner:innen, bis zu 1,5 Millionen Euro für Städte ab 

65 000 Einwohner:innen.

Ab Oktober bis Juni 2022 soll die Beantragung von För-

derprojekten im Rahmen der reservierten Budgets bei der 

NBank möglich sein.

Zuwendungsempfänger:innen können Kommunen 

oder mehrheitlich kommunale Gesellschaften und nicht 

auf Gewinnerzielung ausgerichtete juristische Personen 

sein. Projekte müssen bis März 2023 abgeschlossen sein.

Förderfähig sind investive und nicht-investive Projekte 

in den Handlungsfeldern Konzepte und Strategien, Maß-

nahmen gegen Leerstand und „Problemimmobilien“, Han-

del und Dienstleistungen, Kultur, Freizeit und Tourismus, 

Natur und Klimaschutz sowie Verkehr und Logistik.

rücksichtsvollen Miteinander, nach wie vor beste 

Möglichkeiten.

Unabhängig von der Corona-Pandemie bleibt 

den Innenstädten eine weitere Aufgabe erhalten: 

der Klimaschutz. Durch die hohe Arbeitsplatz- und 

Verkehrsdichte tragen sie eine besondere Verant-

wortung. Denn durch die hohe Verdichtung werden 

bereits jetzt die Auswirkungen des Klimawandels 

besonders spürbar, von mangelnder Grundwasser-

neubildung bis hin zu Hitzestress.

WIE KÖNNEN EUROPA UND NIEDERSACHSEN 

UNTERSTÜTZEN?

Schon seit einigen Jahren macht mein Haus, das 

Ministerium für Bundes- und Europaangelegen-

heiten und Regionale Entwicklung, gute Erfahrun-

gen mit dem Programm „Zukunftsräume Nieder-

sachsen“. Hier können Klein- und Mittelstädte eine 

Projektförderung zwischen 75 000 und 300 000 Euro 

Landesmittel beantragen, um ihre Attraktivität aus-

zubauen und ihre Funktion für das Umland zu stär-

ken – nicht nur auf den Einzelhandel, sondern auch 

beispielsweise in Bezug auf Kultur. Konkrete gute 

Beispiele sind innovative Leerstandsnutzungen 

oder zahlreiche Coworking Spaces, die über das Pro-

gramm entstanden sind.

Für die kommende EU-Förderperiode entwickeln 

wir derzeit ein Programm zur nachhaltigen Stadt-

entwicklung mit einem Fokus auf die Oberzentren 

und größeren Mittelzentren.

Besonders froh bin ich, dass wir ganz aktuell im 

Rahmen der EU-Corona-Soforthilfen flächendeckend 

allen Städten und Gemeinden ein Unterstützungs-

angebot machen können. Im Rahmen des Pro-

gramms „Perspektive Innenstadt!“ können die Städte 

und Gemeinden viele Projekte umsetzen, die die 

genannten Aspekte in ihren Ortskernen und Innen-

städten aufgreifen. Aber: Eile ist geboten, bis Ende 

März 2023 müssen die Projekte abgeschlossen sein.

Klar ist schon jetzt: Das kann erst der Anfang sein 

für notwendige und langfristige Umbauprozesse. 

Gehen wir es gemeinsam an!  ❚
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Grünflächen 
und Nachhaltige 
Mobilität in 
Braunschweig
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Gemeinde Moormerland:

SCHNELLE HILFE AN BADESTELLEN 
DURCH NOTRUFSÄULEN
VON BETTINA STÖHR

BETTINA STÖHR ist 
Bürgermeisterin der Gemeinde 
Moormerland

Notrufsäule an 
der Badestelle in 
Veenhusen

Im Sommer 2020 erhielt ich einen Anruf eines 

Bürgers, der bei mir wegen der Installation von 

Notruf säulen an unseren Badestellen nachfragte. Er 

erzählte mir von der Björn Steiger Stiftung, die sol-

che Notrufsäulen betreibt.

Nach Rücksprache mit einem Vertreter der Stif-

tung erhielten wir Informationen bezüglich der 

Notrufsäulen. Verwaltungsseitig haben wir uns ent-

schieden, unsere Badestellen mit solchen Notruf-

säulen auszustatten.

Drei Notrufsäulen wurden realisiert: zwei in Veen-

husen, denn hier gibt es zwei gegenüberliegende 

Zugänge und entsprechend zwei Strände, und eine 

in Neermoor. Die Badezeiten sind täglich von 9 bis 

21 Uhr (auch an Sonn- und Feiertagen). Eine Bade-

aufsicht existiert nicht. Die DLRG wurde angefragt, 

kann aber eine Betreuung zu den angegebenen 

Zeiten nicht sicherstellen. Eventuell wären kleine 

Zeitfenster möglich. Die Corona-Pandemie hat die 

Personalsituation der DLRG noch verschärft.

GANZJÄHRIG EINSATZBEREIT

Betonen möchte ich, dass die Notrufsäulen keine 

Rettungsschwimmer:innen ersetzen können. Den-

noch stellen sie aus gemeindlicher Sicht einen Bei-

trag zur Sicherheit dar. Unsere Badestellen werden 

beispielsweise nicht nur von Badegästen genutzt, 

sondern an kälteren Tagen nutzen auch andere 

Besucher:innen das Gelände für einen Spaziergang, 

um die Natur zu genießen. Die Säulen sind ganzjäh-

rig einsatzbereit.

SOLARBETRIEBEN UND 

KOORDINATENGESTEUERT

Die Notrufsäulen funktionieren ähnlich wie die 

Meldesäulen an den Autobahnen. Die Säulen wer-

den von der Stiftung betrieben. Sie sind mit einer 

Photo voltaikzelle ausgestattet und gegen Störun-

gen gesichert. Das System funktioniert koordina-

tengesteuert. Im Falle eines Notrufes geht dieser 

direkt bei der Rettungsleitstelle ein, die Koordinaten 

des Standortes werden übertragen. Hilfesuchende 

benötigen somit keine Ortskenntnisse. Das System 

der Leitstelle erfasst sofort den Standort und kann 

den Einsatz entsprechend steuern. In Veenhusen 

ist damit beispielsweise sichergestellt, dass das 

Rettungsfahrzeug den richtigen Zugang anfährt. 

Die Gemeinde hat für jede Säule eine Betonplatte 

gegossen, damit diese auf festem Untergrund steht. 

Für die drei Säulen zahlt die Gemeinde eine Miete 

von 3800 Euro pro Jahr.  ❚

GEMEINDE MOORMERLAND

Größe: 122 Quadratkilometer, Einwohner:in-

nen: 24 048 (Stand: Meldeverzeichnis 30.6.21; 

ohne Nebenwohnsitze)

In der Gemeinde gibt es zwei offizielle 

Badestellen:

•  Veenhusen: Hier gibt es zwei gegenüber-

liegende Zugänge und entsprechend zwei 

Strände. Die Badestelle ist nur in den Som-

mermonaten geöffnet und im Winter nicht 

zugänglich (Zaunanlage vorhanden)

•  Neermoor

WIRTSCHAFT & TOURISMUS
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SCHULE, KULTUR & SPORT

#SPORTVEREINTUNS-SOMMER 2021
Die Sportvereine in Niedersachsen haben 2020 pandemiebedingt durch Austritte und fehlende Eintritte 
insbesondere von Kindern fast 100 000 Mitglieder verloren. Der LandesSportBund (LSB) Niedersachsen 
startet aktuell eine große Mitgliedergewinnungskampagne.

Vom 17. Juli bis 19. September haben Sportvereine, 

Sportbünde und Landesfachverbände Mitglieder 

und Sportinteressierte eingeladen, Sportangebote 

wahrzunehmen und gemeinsam den Vereinssport 

in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Der #sport-

VEREINtuns-Sommer 2021 – ist die erste große 

landes weite Teamaktion für den Vereinssport, zu der 

sich der Niedersächsische Turner-Bund, der LSB, das 

Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport 

sowie viele Sportbünde und Landesfachverbände 

zusammengeschlossen haben.

Nach dem Tag der Bewegung am 17. Juli gab es 

für den Aktionszeitraum drei Schwerpunkte: Vom 

23. Juli bis 8. August ging es unter dem Motto „Wett-

bewerb – von Tokio nach Niedersachsen!“ um Ver-

einsangebote mit Bezug zu den Olympischen Som-

merspielen. In der Zeit vom 9. bis 29. August ging 

es unter dem Motto „gesund – in Bewegung!“ um 

Fitness- und Gesundheitsangebote. Kinder, Jugend-

liche und Familien stehen nun im Mittelpunkt der 

Phase vom 30. August bis 19. September unter dem 

Motto „gemeinsam – mit Sport!“

Reinhard Rawe, LSB-Vorstandsvorsitzender: „Aus 

der ersten Phase der Corona-Pandemie wissen wir, 

wie kreativ unsere Mitgliedsvereine und -verbände 

sind, um Sport- und Bewegungsangebote für Mitglie-

der und Interessiere digital und in Präsenz zu machen. 

Deshalb bin ich sehr stolz auf ihre Projekte am Tag 

der Bewegung! Für den LSB ist der #SportVEREINt-

uns-Sommer 2021 ein wichtiger Aktionszeitraum, 

um insbesondere auch Kinder und Jugendliche mit 

den Möglichkeiten des Sports aus einer schwierigen 

und belastenden Situation gestärkt herauszuführen. 

Damit das landesweit in vielen Sportvereinen mög-

lich wird, fördert der LSB Veranstaltungen mit einem 

neuen Förderprogramm zur Mitgliedergewinnung.

Außerdem haben wir uns mit dem Sportminister 

bei den Eigentümern kommunaler Sportanlagen 

dafür eingesetzt, dass diese in den Sommerferien 

geöffnet bleiben konnten. Ich freue mich sehr über 

die zahlreichen positiven Reaktionen auf unsere Bitte.

Bedanken möchte ich mich auch bei den Kom-

munen, die Kindern und Jugendlichen in diesen 

Sommerferien kostenfreien Eintritt in die Schwimm-

bäder ermöglicht haben. Sie haben damit einen 

wichtigen Beitrag zum Gelingen des #sportVEREINt-

uns-Sommers 2021 geleistet.

Der Dank des LSB gilt all den Beteiligten, die sich 

hier ehrenamtlich engagieren und Menschen aus 

dem Einzugsgebiet ihrer Sportvereine Sport- und 

Bewegungsangebote gemacht haben.“

Der LSB unterstützt den #sportVEREINtuns-Som-

mer 2021 mit einem speziellen Förderprogramm zur 

Mitgliedergewinnung: „Mit diesen Veranstaltungen 

wurden im Rahmen der #sportVEREINtuns-Kampa-

gne sport- beziehungsweise vereinsferne Zielgrup-

pen angesprochen. Die maximale Fördersumme 

betrug pro Verein 1000 Euro beziehungsweise bei 

inklusiven Maßnahmen 1350 Euro“, sagt Rawe.  ❚

Reinhard Rawe ist  
Vorsitzender des 
LandesSportBundes
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BAUEN & WOHNEN

DIE ZUKUNFT LIEGT IM 
LÄNDLICHEN RAUM
VON BARBARA OTTE-KINAST

BARBARA OTTE-KINAST ist 
Niedersächsische Ministerin für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz
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Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Das 
sind für mich Kernfragen, wenn es um die ländliche 
Entwicklung geht.

In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie attrak-

tiv der ländliche Raum als Wohn- und Arbeitsort sein 

kann. Dabei spielen der bezahlbare(re) Wohnraum, 

die lebendige Nachbarschaft, Mobilität, Naturnähe 

und Lebensqualität eine große Rolle. Neuerdings 

entstehen vermehrt Coworking-Spaces auf den Dör-

fern, so dass der zum Teil lange Weg zum Arbeits-

platz in der Stadt überflüssig wird. Auch die Inter-

net-Anbindung wird Schritt für Schritt besser.

Gerade für Niedersachsen als großes Flächenland 

sind die ländlichen Regionen sehr wichtig! Unsere 

Zukunft entscheidet sich nicht zuletzt dort, in den 

ländlichen Räumen.

LANDWIRTSCHAFT: STARKER PARTNER IM 

WANDEL

Starke Partner vor Ort sind das Herz der ländlichen 

Räume. Dazu gehören auch unsere Landwirt:in-

nen; viele engagieren sich in Ehrenämtern, neben 

ihrer verantwortungsvollen unternehmerischen 

Aufgabe: Lebensmittel zu erzeugen. Zahlreiche vor- 

und nachgelagerte Bereiche hängen von der Land-

wirtschaft ab, und damit auch die Arbeitsplätze in 

diesen Branchen. Zudem prägt die Landwirtschaft – 

mehr als alle anderen Sektoren – die Landschaft und 

gibt den ländlichen Räumen ein Gesicht.

Klar ist aber auch: Die Gesellschaft hat heute 

mehr Anforderungen an die Landwirtschaft, zum 

Beispiel beim Umwelt- und Klimaschutz oder beim 

Tierwohl. Ich möchte einen neuen Gesellschafts-

vertrag erreichen, um die Landwirtschaft wieder in 

die Mitte der Gesellschaft zu holen. Die Landwirt:in-

nen sollen die Anforderungen der Gesellschaft erfül-

len – gleichzeitig aber auch wirtschaftlich bestehen 

können.

Der Gesellschaftsvertrag wird durch verschie-

dene Bausteine umgesetzt: Der „Niedersächsische 

Weg“ ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich Ökologie 

und Ökonomie nicht ausschließen und die Land-

wirtschaft ein starker Partner im Naturschutz sein 

kann. Auch die „Niedersächsische Nutztierstrategie“ 

und unsere „Ackerbau – und Grünlandstrategie“ zei-

gen Zukunftsperspektiven auf. Bald kommt noch 

eine Ernährungsstrategie dazu.

NACHHALTIGKEIT BEGINNT IM KOPF

Der Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung 

werden bei der Dorf- und Regionalentwicklung 

immer wichtiger – neben den Herausforderungen 

bei der Innenentwicklung, der Gewährleistung der 

Grundversorgung und der Bewältigung der Folgen 

des demografischen Wandels.

Dabei geht es um erneuerbare Energie und Ein-

sparpotenziale, gerade mit Blick auf die Nutzung 

fossiler Brennstoffe. Es ist wichtig, die Menschen 

zu sensibilisieren – denn Nachhaltigkeit beginnt 

im Kopf, wir alle müssen umdenken und jeder kann 

und muss seinen Beitrag leisten.

Beim Modellvorhaben „KlimaAllianz Dorfent-

wicklung und Landwirtschaft“ ziehen Landwirt:in-

nen, Dörfer und Kommunen an einem Strang, um 

ihren lokalen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. 

Durch die gezielte Beratung von Landwirt:innen 

wurde in drei teilnehmenden Dorfregionen ein Ein-

sparungspotenzial von 2200 Tonnen CO2 aufgespürt 

– allein durch betriebliche Maßnahmen!

Im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird 

eng mit der Klimaschutz- und Energieagentur Nie-

dersachsen GmbH – KEAN zusammengearbeitet, 

ebenso wie im „Sonderpreis Klimaschutz & Klima-

anpassung“ bei den Kreiswettbewerben. Im Dorf-

wettbewerb konnte der Ort Brochdorf (Heidekreis) 

mit der Bildung einer Nahwärmegenossenschaft 

punkten!

REFERENZREGION FÜR REGENERATIVE 

ENERGIEN: DAS ALLER-LEINE-TAL

Die Region produziert mehr Strom, als sie selber verbraucht. Die 

Kommunen sind regelmäßig unter den Siegern der Solarbundes-

liga. Die Studie „100% Energieregion+“, die vom niedersächsischen 

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(ML) nach der ZILE-Richtlinie gefördert wurde, ist Grundlage für 

diesen Erfolg.
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AUS DEM NSGBBAUEN & WOHNEN

Landwirtschaftsministerin 
Barbara Otte-Kinast besucht 

einen Dorfladen
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Die klimagerechte integrierte Landentwicklung 

(ILE) hat jedoch noch mehr Stellschrauben als die 

Dorfentwicklung und aktive LEADER-Regionen. 

Denn Veränderungen in den Nutzungsstrukturen 

und landwirtschaftlichen Betrieben bedingen auch 

Veränderungen in Flächenzuschnitten und Wege-

führungen und ermöglichen Mehrfachnutzen. Hier 

greift das bewährte Instrument der Flurbereini-

gung. Damit können landwirtschaftliche oder infra-

strukturelle Herausforderungen vor Ort zukunfts-

orientiert gelöst werden.

DIE MENSCHEN VOR ORT ENTSCHEIDEN

Nichts geht ohne die Menschen vor Ort, die den 

ländlichen Raum durch ihre Ideen und ihren Einsatz 

gestalten. Viele der ehrenamtlich und bürgerschaft-

lich getragenen Projekte ergänzen die kommunalen 

Aktivitäten.

Das Landwirtschaftsministerium setzt sich dafür 

ein, das bürgerschaftliche Engagement zu stärken! 

Die Kommunikation ist das A und O für die Prozesse 

der ländlichen Entwicklung.

Dorfläden sind wichtige Orte, um im Alltag ins 

Gespräch zu kommen. Als Nahversorger sind sie ele-

mentar für die Daseinsvorsorge und für gleichwer-

tige Lebensverhältnisse. Und sie leisten ihren Teil 

zum Klimaschutz: Wer nah gut versorgt ist, braucht 

nicht weit zu fahren.

Das Landwirtschaftsministerium unterstützt das 

bundesweite Dorfladen-Netzwerk „Die DORFbegeg-

nungsLÄDEN“ und hat durch ZILE-Fördermittel in 

den vergangenen Jahren weitere Dorfläden auf den 

Weg gebracht.

POLITIK FÜR LÄNDLICHE RÄUME

Ich möchte mit meiner Politik die ländlichen Räume 

stärken.

In der neuen EU-Förderperiode ab 2023 soll LEA-

DER flächendeckend in Niedersachen aufgestellt 

werden. Es geht mir darum, dass sich die Menschen 

vor Ort mit ihrer Region und den lokalen Potenzialen 

auseinandersetzen. Jede LEADER-Region erhält ein 

Budget, um die eigenen Ziele umzusetzen! Grund-

lage dafür ist ein regionales Entwicklungskonzept, 

das unter anderem das Gebiet räumlich abgrenzt, 

eine Stärken-Schwächen-Analyse umfasst und eine 

Entwicklungsstrategie aufzeigt.

Viele Kommunen arbeiten derzeit schon an 

einem Konzept, denn es lohnt sich: In Niedersach-

sen stehen 160 Millionen Euro in der Förderperiode 

2023 bis 2027 für LEADER-Projekte zur Verfügung. 

Das sind etwa 50 Millionen Euro mehr als vorher, 

noch dazu jetzt in einer fünf- statt siebenjährigen 

Förderperiode.

Bund und Länder stellen mit dem Sonderrah-

menplan Ländliche Entwicklung (GAK-Förderung) 

zusätzliche Mittel für die ZILE-Maßnahmen bereit.

Damit sind wir in Niedersachsen bestens für die 

Zukunft gerüstet: Eine Zukunft, die auch und gerade 

in den ländlichen Räumen gestaltet wird – mit den 

Menschen vor Ort.  ❚

FLURBEREINIGUNG IN DER PRAXIS: 

MOORSCHUTZ IST KLIMASCHUTZ!

Flurbereinigungsverfahren begleiten Projekte, um zum Beispiel 

die Klimaanpassung umzusetzen. Durch Flächentausche oder 

eigene Maßnahmen schaffen Flurbereinigungsverfahren die Rah-

menbedingungen, um konkrete Lösungen vor Ort zu finden und 

Projekte erfolgreich umzusetzen.

Das zeigt beispielsweise die 

Wiedervernässung des Barver 

Moores, denn Moorschutz ist 

Klimaschutz! Mehr dazu:

Mehr zu 

Flurbereinigungsverfahren:

Kurzlink 
http://bitly.ws/fGWQ

Kurzlink 
http://bitly.ws/fGWL



DNG 4/2021  19 

BAUEN & WOHNEN

GLEICHEN.DIGITAL – VOM 
MODELLDORF ZUM „DIGITALEN ORT 
NIEDERSACHSEN“
VON DR. CAROLA CROLL UND MANFRED KUHLMANN

Digitales 
Treffen des 
Arbeitskreises 
Bremke

Auf dem Land zu wohnen bietet viele Vorteile, 

doch es gibt auch einige infrastrukturelle Nachteile. 

Gerade in den Bereichen der Mobilität oder des 

Zugangs zur öffentlichen Verwaltung, ebenso in 

der medizinischen Versorgung, wird die Landfrage 

für Einige zur Bleibefrage. Auch die Kommunikation 

mit anderen im Dorf Lebenden wird im Alltag häufig 

erschwert, da viele Menschen werktags zur Arbeit 

pendeln und zu Hause im Dorf nur wenig Zeit ver-

bringen können. Das Projekt bremke.digital wurde 

von 2018 bis 2021 vom Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft im Programm Land.

digital gefördert, um an diesen Stellen Lösungen 

zu erarbeiten. Ziel des Modellprojektes, das die Stif-

tung Digitale Chancen gemeinsam mit dem Haus 

kirchlicher Dienste Hannover durchgeführt hat, war 

die Erprobung und anschließende Übertragung 

eines Modells zur Gewinnung von mehr Lebens-

qualität und zur Förderung des dörflichen Zusam-

menlebens durch die Nutzung digitaler Dienste im 

Ortsteil Bremke der Einheitsgemeinde Gleichen in 

Südniedersachsen.

CO-CREATION VOR ORT

Mit seinen 856 Einwohner:innen in 300 Haushalten 

gehört das Dorf Bremke zu den größeren Dörfern 

in der Gemeinde. Bremke zeichnet sich durch eine 

rege Vereinskultur und eine größere Dichte an Frei-

funk-Routern als die benachbarte Kreisstadt Göttin-

gen aus. Beides waren ideale Voraussetzungen für 

den Start eines Modellprojekts. In Bremke arbeite-

ten die Projektpartner eng mit den verschiedenen 

Akteur:innen aus dem Dorf zusammen. Der daraus 

entstandene Projektkreis mit ehrenamtlichen Ver-

treter:innen der Vereine, des Ortsrats und der Kirche, 

war von der Antragstellung bis zur Umsetzung der 

digitalen Lösungen involviert.

Die Entscheidung zur Umsetzung fiel in Bremke für 

die Nutzung der Plattform Digitale Dörfer von Fraun-

hofer IESE. Die bereits verfügbaren digitalen Ange-

bote DorfFunk und DorfPages wurden gemeinsam 

mit der Entwicklung des digitalen Schaukastens, 

erweitert. So können Nutzer:innen die Informatio-

nen aus und vom Dorf und der Gemeinde nicht nur 

auf der Webseite (DorfPage) einsehen, sondern mit 

dem DorfFunk direkt auf ihr Smartphone erhalten: 

zum Beispiel Hinweise auf Baustellen und Umleitun-

gen, aktuelle Termine und Neuigkeiten aus dem Dorf 

oder, seit März 2020 besonders relevant, tagesaktu-

ell die jeweiligen Richtlinien und Bestimmungen zur 

COVID-19-Lage. Die wichtigsten Informationen und 

Termine rund um das Leben in der Gemeinde wer-

den im digitalen Schaukasten ausgespielt, der im 

Schaufenster des Dorfladens aufgestellt ist. So sind 

die Informationen für alle Bewohner:innen zugäng-

lich, auch diejenigen, die der Digitalisierung noch 

skeptisch gegenüberstehen und kein Smartphone 

oder einen Computer besitzen.

DR. CAROLA CROLL ist  
wissenschaftliche Referentin bei 
der Stiftung Digitale Chancen

Kontakt: 
ccroll@digitale-chance.de

MANFRED KUHLMANN 
ist Bürgermeister der 
Gemeinde Gleichen

Kontakt: 
Buergermeister@gleichen.de
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Übergabe der Auszeichnung „Digitaler Ort Niedersachsen“: Von links: Ellen Radtke (Haus kirchlicher Dienste), Manfred Kuhlmann (Bürgermeister 
Gleichen), Stefan Mule (Staatssekretär MW), Dr. Karin Jürgens (Ortsbürgermeisterin OT Bremke), Dr. Carola Croll (Stiftung Digitale Chancen)
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VOM DORF ZUR GEMEINDE

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die 

Entwicklung im Projekt beschleunigt, die Ange-

bote konnten vorzeitig bereits im März 2020 an 

den Start gehen und so die Kommunikation trotz 

Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten wer-

den. Der Transfer des Angebots auf alle 16 Dörfer 

Gleichens (gleichen.digital) wurde im Juli 2020 

von der Gemeinde beschlossen und auf den Weg 

gebracht. Nach dem Ende der Projektlaufzeit wird 

die Pflege und Weiterentwicklung des digitalen 

Gleichen von einem ehrenamtlichen Redaktions-

team über nommen.

Am 19. Mai 2021 wurde gleichen.digital als „Digi-

taler Ort“ Niedersachsen ausgezeichnet. In der Lau-

datio hob Stefan Muhle, Staatssekretär im Nieder-

sächsischen Wirtschaftsministerium, hervor, dass 

Gleichen beispielgebend sei: ein Ort, auf den andere 

schauen sollen und von dem sie lernen können. Das 

Kooperationsprojekt Digitale Dörfer Niedersach-

sen, durchgeführt von der Stiftung Digitale Chancen 

und dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles 

Software Engineering wird nun genau hier ansetzen. 

Zunächst für einen Zeitraum von 18 Monaten vom 

Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und 

Europaangelegenheiten und Regionale Entwick-

lung gefördert, werden in dem in Göttingen ange-

siedelten Reallabor gemeinsam mit Kommunen in 

Südniedersachsen die Bedarfe der Bevölkerung im 

ländlichen Raum für mehr digitale Teilhabe ermit-

telt. An der Schnittstelle von Bürger:innen und Ver-

waltung wird erprobt, wie die Angebote der Digita-

le-Dörfer-Plattform genutzt und weiterent wickelt 

werden können, um so mehr Lebensqualität im 

dörflichen Zusammenleben zu ermöglichen. Dabei 

stehen das regionale Engagement der Akteur:innen 

vor Ort und die Anbindung an kommunale (Verwal-

tungs-)Strukturen im Mittelpunkt.

Für die Projektlaufzeit können die digitalen 

Lösungen der Digitale-Dörfer-Plattform den 

teilnehmenden Kommunen aufgrund der Pro-

jektförderung ohne finanzielle Eigenleistung 

zur Verfügung gestellt werden.

Das Reallabor Südniedersachsen agiert in den 

folgenden Landkreisen:

•  Stadt und Landkreis Göttingen,

•  Landkreis Northeim,

•  Landkreis Holzminden,

•  Landkreis Goslar.

Interessensbekundungen können über die Internet-

seite www.digitale-doerfer-niedersachsen.de ein-

gereicht werden.  ❚

BAUEN & WOHNEN

ERFOLGSFAKTOREN BREMKE.DIGITAL UND GLEICHEN.DIGITAL

Aus der Arbeit am Modellprojekt bremke.digital haben wir die folgenden 

Punkte als Erfolgsfaktoren definiert, die den Orten dabei helfen, den Weg in 

die digitale Gemeinde zu beginnen:

•  Engagiertes Dorf und gut vernetzte Gemeinde.

•  Großes Interesse an digitalen Themen.

•  Auch in Funklöchern gute Internetverbindung dank großer Freifunk-Dichte.

•  Starke Kooperation der unterschiedlichen Akteur:innen im Dorf, in der 

Gemeinde und mit den Projektpartnern.

•  Dauerhafter Austausch zwischen dem Dorf, der Gemeinde und dem Projekt.

•  Starke Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt.

•  Arbeit mit Co-Creation und Beteiligung des Dorfes/der Gemeinde bei 

jedem Schritt.

•  Hohes Transferpotenzial auf andere Dörfer und Gemeinden.



SEMINARANGEBOTE UND ANMELDUNG

www.kommunalakademie.de 

>  „Seminare Mandatsträger“

Ansprechpartner:in für KomFort

Sarah Ricke, Tel. 0511 30285-65, E-Mail: ricke@nsgb.de

Thomas Galla Tel. 0511 30285-68, E-Mail: galla@nsgb.de
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 SEMINARE. FÜR RATSMITGLIEDER.

 Kommunalverfassungsrecht – Gemeindliche Bauleitplanung –.

  Kommunales Haushaltswesen.

SEMINARE FÜR NEU GEWÄHLTE RATSMITGLIEDER 

UND „ALTE HASEN“ AB NOVEMBER 2021

Sie werden zum ersten Mal in den Rat gewählt und kommu-

nale Themen sind für Sie neu? Sie sind schon länger dabei und 

möchten Ihr Wissen auffrischen? Die Kommunalakademie des 

NSGB unterstützt Sie dabei mit Grundlagenseminaren aus der 

Reihe KomFort – Kommunale Fortbildung für Ratsmitglieder.

VERTIEFENDE VERANSTALTUNGEN 

IM VERLAUF DER WAHLPERIODE

Etwa mit den Themen „Finanzierung der 

Gemeinden“, „Windenergie“ oder „Zusam-

menarbeit in Samtgemeinden“.

SCHULUNG DURCH 
QUALIFIZIERTE 
UND ERFAHRENE 
PRAKTIKER:INNEN AUS 
NIEDERSÄCHSISCHEN 
KOMMUNEN

ORTSNAH FLÄCHENDECKEND IN GANZ NIEDERSACHSEN 

ODER PANDEMIEBEDINGT ONLINE

Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt durch Samstagsseminare.

KURZSCHULUNGEN ZU TEILTHEMEN BEREITS VOR 

DER KOMMUNALWAHL

In zweistündigen Online-Schulungen werden Teilthemen 

etwa aus dem Kommunalverfassungsrecht oder der Bauleit-

planung vermittelt, die eine Auffrischung, Vertiefung oder 

auch die Vorbereitung auf Interessenschwerpunkte in der 

nächsten Wahlperiode bieten.

ONLINE-SEMINARE ÜBER „ZOOM“
Sie benötigen nur einen Rechner oder Tablet mit 
Kamera und Mikrofon.

EINLADUNG über 

die Verwaltungen 

der Mitgliedskom-

munen des NSGB.

INHOUSE-VERANSTALTUNGEN…
...finden in der Landesgeschäftsstelle 
des NSGB statt und können von einer 
einzelnen Kommune oder gemeinsam 
von mehreren Mitgliedsverwaltungen 
gebucht werden.
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Telefonie

Sonderkonditionen im Bereich 
Telefonie (Festnetz und Mobilfunk).

Ihre Ansprechpartnerin: 
Kerstin Hillebrecht 
Telefon 0511 30285-51

Als einhundertprozentige Tochter 

des Niedersächsischen Städte- und 

Gemeindebundes ist die KWL ein 

Dienstleistungsunternehmen, das für die 

Städte, Gemeinden und Samtgemeinden 

Sonderkonditionen erwirkt und komplexe 

Dienstleistungen erbringt.

Natürlich stehen Ihnen 

unsere kompetenten 

Ansprechpartner:innen 

auch für Beschaffungen 

in anderen Bereichen 

zur Seite.

Energie

Seit 1998 führt die KWL erfolgreich 
Strom- und Erdgasausschrei-
bungen für niedersächsische 
Kommunen und Verbände durch.

Ihr Ansprechpartner: 
Matthias Hoppe 
Telefon 0511 30285-77

Feuerwehr

Individuelle 
Ausschreibungs verfahren 
von Feuerwehrfahrzeugen 
für die Städte, Gemeinden 
und Samtgemeinden.

Ihre Ansprechpartner:innen: 
Petra Schulz 
Telefon 0511 30285-67

Alan Orant 
Telefon 0511 30285-48

Tobias Wilhelm 
Telefon 0511 30285-19

www.kommunaleinkauf.de

Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH
Arnswaldtstraße 28  |  30159 Hannover
Telefon 0511 30285-0  |  Telefax 0511 30285-76  |  kwl@nsgb.de


